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Aufgrund des § 5 des Geset-

zes über kommunale Zu-

sammenarbeit (GkZ) in der 

Fassung vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 

122) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 14. Dezember 

2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 

285) in Verbindung mit § 4 

und 24 der Gemeindeord-

nung für Schleswig-Holstein 

in der Fassung vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-

H. S. 57) zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 12. Okto-

ber 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 

452) wird nach Beschluss 

der Verbandsversammlung 

des Schulverbandes Hane-

rau-Hademarschen und 

Todenbüttel vom 10.04.2008 

folgende Entschädigungs-

satzung des Schulverbandes 

Hanerau-Hademarschen und 

Todenbüttel erlassen:

§ 1 

Mitglieder der Verbandsver-

sammlung 

 

(1) Die Mitglieder der Ver-

bandsversammlung erhalten 

nach § 12 der Entschädi-

gungsverordnung ein Sit-

zungsgeld in Höhe des 

Höchstsatzes für die Teilnah-

me an Sitzungen der Ver-

bandsversammlung und der 

Ausschüsse. 

(2) Die Stellvertretenden der 

Mitglieder der Verbandsver-

sammlung erhalten nach Maß-

gabe der Entschädigungsver-

ordnung für die Teilnahme an 

Sitzungen der Verbandsver-

sammlung im Vertretungsfall 

ein Sitzungsgeld in Höhe des 

Höchstsatzes der Entschädi-

gungsverordnung. 

 

§ 2 

Vorsitzende/r der Verbands-

versammlung  

 

(1) Die oder der Vorsitzende 

der Verbandsversammlung 

erhält gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 

der Entschädigungsverord-

nung eine Aufwandsentschä-

digung in Höhe von 50 % des 

Höchstsatzes nach § 8 der 

Entschädigungsverordnung.  

(2) Den Stellvertretenden der 

oder des Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung wird 

nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung bei Verhin-

derung der oder des Vorsit-

zenden für ihre besondere 

Tätigkeit als Vertretung eine 

Aufwandsentschädigung ge-

währt, deren Höhe von der 

Dauer der Vertretung abhängt. 

Die Aufwandsentschädigung 

beträgt für jeden Tag, an dem 

die oder der Vorsitzende ver-

treten wird, ein Dreißigstel der 

monatlichen Aufwandsent-

schädigung der oder des 

Vorsitzenden. Die Aufwands-

entschädigung für die Stellver-

tretung darf die Aufwandsent-

schädigung der oder des 

Vorsitzenden nicht überstei-

gen. 

§ 3 

Verbandsvorsteherin oder 

Verbandsvorsteher  

 

(1) Die ehrenamtliche Ver-

bandsvorsteherin oder der 

ehrenamtliche Verbandsvor-

steher erhält nach Maßgabe 

der Entschädigungsverord-

nung eine Aufwandsentschä-

digung in Höhe des Höchst-

satzes der Verordnung. 

(2) Stellvertretenden der eh-

renamtlichen Verbandsvorste-

herin oder des ehrenamtlichen 

Verbandsvorstehers wird nach 

Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung bei Verhin-

derung der Verbandsvorstehe-

rin oder des Verbandsvorste-

hers für ihre besondere Tätig-

keit als Vertretung eine Auf-

wandsentschädigung gewährt, 

deren Höhe von der Dauer der 

Vertretung abhängt. Die Auf-

wandsentschädigung beträgt 

für jeden Tag, an dem die 

Verbandsvorsteherin oder der 

Verbandsvorsteher vertreten 

wird, ein Dreißigstel der mo-

natlichen Aufwandsentschädi-

gung der Verbandsvorsteherin 

oder des Verbandsvorstehers. 

Die Aufwandsentschädigung 

für die Stellvertretung darf die 

Aufwandsentschädigung der 

Verbandsvorsteherin oder des 

Verbandsvorstehers nicht 

übersteigen. 

  
§ 4 

Sonstige Entschädigungen  

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -

beamten, ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern, 

Mitgliedern und stellvertreten-

den Mitgliedern der Verbands-

versammlung und den nicht 

der Verbandsversammlung 

angehörenden Mitgliedern und 

stellvertretenden Mitgliedern 

von Ausschüssen ist der durch 

die Wahrnehmung des Ehren-

amtes oder der ehrenamtli-

chen Tätigkeit während der 

regelmäßigen Arbeitszeit 

entgangene Arbeitsverdienst 

aus unselbständiger Arbeit auf 

Antrag in der nachgewiesenen 

Höhe gesondert zu ersetzen. 

Ferner ist der auf den entgan-

genen Arbeitsverdienst entfal-

lende Arbeitgeberanteil zur 

Sozialversicherung zu erstat-

ten, soweit dieser zu Lasten 

der oder des Entschädigungs-

berechtigten an den Sozialver-

sicherungsträger abgeführt 

wird.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 

genannten Personen selb-

ständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des 

Ehrenamtes oder der ehren-

amtlichen Tätigkeit während 

der regelmäßigen Arbeitszeit 

entstandenen Verdienstausfall 

auf Antrag eine Verdienstaus-

fallentschädigung, deren Höhe 

je Stunde im Einzelfall auf der 

Grundlage des glaubhaft ge-

machten Verdienstausfalls 

nach billigem Ermessen fest-

gesetzt wird. Die Ver-

dienstausfallentschädigung 

nach Satz 1 darf den Betrag 

von 15,00 €  je Stunde und 

120,00 € je Tag nicht über-

schreiten. 

(3) Personen nach Absatz 1 

Satz 1, die einen Haushalt mit 

mindestens 2 Personen führen 

und nicht oder weniger als 20 

Stunden die Woche erwerbstä-

tig sind, erhalten für die durch 

das Ehrenamt oder die ehren-

amtliche Tätigkeit bedingte 

Abwesenheit vom Haushalt 

während der regelmäßigen 

Hausarbeitszeit gesondert auf 

Antrag für jede volle Stunde 

der Abwesenheit eine Ent-

schädigung. Der Stundensatz 

dieser Entschädigung beträgt 

10,00 €. Auf Antrag sind statt 

einer Entschädigung nach 

Stundensätzen die angefalle-

nen notwendigen Kosten für 

eine Vertretung im Haushalt zu 

ersetzen. 

(4) Personen nach Absatz 1 

Satz 1 werden auf Antrag die 

nachgewiesenen Kosten einer 

durch die Wahrnehmung des 

Ehrenamtes oder der ehren-

amtlichen Tätigkeit erforderli-

chen entgeltlichen Betreuung 
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von Kindern, die das 14. Le-

bensjahr noch nicht vollendet 

haben, oder pflegebedürftigen 

Angehörigen gesondert erstat-

tet. Dies gilt nicht für Zeiträu-

me, für die nach den Absätzen 

1 bis 3 eine Entschädigung 

gewährt wird. 

(5) Personen nach Absatz 1 

Satz 1 können Fahrkosten für 

die Fahrten zum Sitzungsort 

und zurück, höchstens jedoch 

in Höhe der Kosten für die 

Fahrt von der Hauptwohnung 

zum Sitzungsort und zurück 

erstattet werden. Bei Benut-

zung privateigener Kraftfahr-

zeuge richtet sich die Höhe 

der Entschädigung nach den 

Sätzen des § 6 Abs. 1 - 3 

Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 5 

Inkrafttreten   

 

Diese Entschädigungssatzung 

tritt rückwirkend zum 01. April 

2008 in Kraft. 

 

Hanerau-Hademarschen, 

23.04.2008 

 

Schulverband Hanerau-

Hademarschen und Todenbüt-

tel  

Der Verbandsvorsteher 

 

gez. Harders 


